
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2002/6/27 15Os68/02
(15Os69/02)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.06.2002

Norm

StGB §55

Rechtssatz

§ 55 StGB sieht nur den Widerruf bei nachträglicher Verurteilung gemäß §31 StGB betre3end die bedingte Nachsicht

einer Strafe, eines Strafteils und der Unterbringung in einer Anstalt für entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher vor,

nicht aber auch hinsichtlich der bedingten Entlassung aus einer Freiheitsstrafe.
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